
Andere Staaten sind in Übereinstimmung mit dem Prinzip 
der Weltraumfreiheit weder berechtigt noch verpflichtet, 
solche einseitigen Normativakte als rechtmäßig anzuerken
nen.
Seit einigen Jahren steht das Problem der Weltraumdefi
nition auch auf der Tagesordnung des Rechtsunterausschus
ses des UNO-Weltraumausschusses, ohne daß es bisher sub
stantiell behandelt worden ist. Der wissenschaftlich-tech
nische Unterausschuß des UNO-Weltraumausschusses stellte 
bereits im Jahre 1967 fest, daß „es gegenwärtig unmöglich 
ist, wissenschaftliche oder technische Kriterien zu erarbei
ten, die eine exakte und dauerhafte Definition des Welt
raums ermöglichen würden“. Weiter heißt es: „... eine 
Definition des Weltraumes, auf welcher Grundlage sie 
auch immer empfohlen wird, wird wahrscheinlich bedeu
tende Auswirkungen auf die praktischen Aspekte der Welt
raumforschung und -Untersuchung haben.. .‘731/
Ausgehend von der Staatenpraxis bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums in den vergangenen Jahren kommt 
eine COSPAR-Studie/32/ zu der Schlußfolgerung, daß die 
in der Vergangenheit angenommenen theoretischen Werte 
für die Grenze zwischen dem Luftraum und dem Weltraum 
zu hoch waren. So hatte der von den USA im Januar 1974 
für sechs Tage auf eine Erdumlaufbahn gebrachte Satellit- 
„Skynet 2 A“ seinen erdnächsten Punkt (Perigäum) bei
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132/ UNO-Dok. A/AC. 105/164, S. 4. - Das Committee on Space Re
search (COSPAR) 1st eine nichtstaatliche internationale Organisa
tion, der auch die Akademie der Wissenschaften der DDR angehört.

96 km. Diese Tatsache könnte Italien veranlaßt haben, im 
UNO-Weltraumausschuß einen Vorschlag/33/ zu unterbrei
ten, wonach die Grenze zwischen Luftraum und Weltraum 
bei 90 km Höhe über der Erde verläuft. Bei der Begründung 
seines Vorschlags ging der Vertreter Italiens auch davon 
aus, daß es technisch möglich ist, den staatlichen Luftraum 
bis zu 60 km Höhe (z. B. mit Ballons zur Ermittlung meteo
rologischer Daten) zu nutzen, während sich die Weltraum
aktivitäten der Staaten infolge der Dichte der Atmosphäre 
nur in Ausnahmefällen unterhalb von 120 km Höhe ab
wickeln. Die sich daraus ergebende Mittellinie könne des
halb als Grenze für den Weltraum festgelegt werden. Ein 
von Belgien vorgelegtes Arbeitspapier/34/ empfiehlt unter 
Einbeziehung mehrerer technischer Aspekte eine Festlegung 
der Weltraumgrenze in 100 km Höhe. Für die 100-km-Be- 
grenzung hat sich inzwischen auch COSPAR/35/ ausge
sprochen.
Die genannten Vorschläge büden m. E. eine geeignete 
Grundlage zur Lösung dieses Problems. Bei seiner weite
ren Behandlung im UNO-Weltraumausschuß und in den 
Unterausschüssen wird es darauf ankommen, eine ausgewo
gene Weltraumdefinition zu erarbeiten, die sowohl die 
Souveränitätsrechte der einzelnen Staaten an ihrem Luft
raum als auch die legitimen Interessen aller Staaten bei 
der Erforschung und Nutzung des Weltraums berücksich
tigt.
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Prof. Dr. Joachim Renneberg
2. Juni 1926 — 2. Januar 1977

Mit Joa(chim Renneberg verlieren wir einen der profiliertesten 
Strafrechtswissenschaftler der Deutschen Demokratischen Re
publik. Sein Wirken ist untrennbar verbunden mit der Heraus
bildung und Entwicklung der marxistisch-leninistischen Straf
rechtswissenschaft in der DDR.
Gestützt auf die theoretischen Lehren der Strafrechtswissen
schaft und die Strafgesetzgebung dgr UdSSR, begann Joachim 
Renneberg Anfang der 50er Jahre mit einem damals kleinen 
Kollektiv von Strafrechtswissenschaftlern eine durchgängig mar
xistisch-leninistische Theorie des sozialistischen Strafrechts der 
DDR auszuarbeiten. Diese fand zunächst ihren Niederschlag in 
Vorlesungen zum Strafrecht, dann in einer Reihe von Mono
graphien, so z. B. „Die objektive Seite des Verbrechens” 
(Berlin 1955) und „Die Funktion der Strafe in der DDR und 
einige Bemerkungen zum geltenden Strafrecht“ (Berlin 1956). 
Später entstanden dann die Arbeiten „Verantwortung und 
Schuld im neuen Strafrecht“ (gemeinsam mit J. Lekschas und 
W. Loose, Berlin 1964) sowie „Gesellschaftliche Grundlagen 
und Wesen der Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung und 
das System ihrer Leitung in der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft“ (gemeinsam mit G. Lehmann, Potsdam-Babelsberg 
1971). Außerdem veröffentlichte er mehr als 50 Beiträge in den 
Zeitschriften „Staat und Recht" und „Neue Justiz“.
Unter der verantwortlichen Leitung und aktiven Mitwirkung 
Joachim Rennebergs wurde das erste Lehrbuch des Strafrechts 
der DDR, Allgemeiner Teil, (Berlin 1959) ausgearbeitet. Vor 
wenigen Wochen erst erschien das neue Lehrbuch „Strafrecht, 
Allgemeiner Teil“, (Berlin 1976), an dessen Fertigstellung er 
maßgeblichen Anteil hat. Ferner wirkte Joachim Renneberg an 
der Ausarbeitung des Lehrkommentars zum Strafrecht (Berlin 
1969) und zahlreicher Lehrmaterialien mit.
Große Aufmerksamkeit widmete Joachim Renneberg der Aus
wertung und Nutzbarmachung des Gedankenreichtums der 
Klassiker des Marxismus-Leninismus für die Theorie und Praxis 
der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und die Vorbeu

gung und Bekämpfung der Kriminalität. Er wies vor allem die 
Aktualität und Lebenskraft der Fragestellungen der Klassiker 
des Marxismus-Leninismus auf diesem Gebiet nach.
Zum wissenschaftlichen Werk Joachim Rennebergs gehört auch 
die ständige prinzipielle Auseinandersetzung mit den verschie
densten Spielarten bürgerlicher und revisionistischer Straf
rechtstheorien. In seiner Monographie „Die kriminalsoziologi
schen und kriminalbiologischen Lehren und Strafrechtsreform
vorschläge Liszts und die Zerstörung der Gesetzlichkeit im 
bürgerlichen Strafrecht“ (Berlin 1956) analysierte er den reak
tionären Charakter dieser Theorien. Entschieden wies er alle 
Versuche zur Rehabilitierung von Kriegs- und Menschlichkeits- 
Verbrechern in der BRD zurück und setzte sich kritisch mit den 
verschiedenen Vorhaben imperialistischer „Reform“ des Straf
rechts in der BRD auseinander, so z. B. in der Monographie 
„Die historischen Grundlagen der westdeutschen Strafrechts
reform und die Funktion ihrer Schuld- und Verantwortungs
doktrin" (gemeinsam mit L. Frenzei und U. Dähn, Potsdam- 
Babelsberg 1970).
Die wissenschaftlichen Arbeiten Rennebergs sind weit über die 
Grenzen der DDR hinaus bekannt. Sie wurden in andere Spra
chen übersetzt und werden von Wissenschaftlern anderer sozia
listischer Länder ausgewertet und genutzt. Er nahm an vielen 
internationalen rechtswissenschaftlichen Kongressen und Stu
dienreisen teil und unterhielt enge Verbindungen mit vielen 
ausländischen Wissenschaftlern.
Fester Bestandteil des wissenschaftlichen Lebenswerkes Joachim 
Rennebergs ist seine jahrelange intensive Mitwirkung an der 
Kodifikation des sozialistischen Strafrechts der DDR. In verant
wortlichen Funktionen — so z. B. als langjähriges und aktives 
Mitglied des Kollegiums des Ministeriums der Justiz — hat er 
großen Anteil an der Erarbeitung der theoretischen Grundposi
tionen des Strafgesetzbuchs der DDR. In zahlreichen Vorschlä
gen und Stellungnahmen wies er viele praktische Lösungswege 
für die gesetzliche Fixierung des Strafrechts. ,
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